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ronal-Lckranstalteu, j an jedes Mitglied des Erzichungs-
raths, I an jede oberste Schnlbehördc der Schweiz,
Zugleich mußte die Herausgabe in der Art geschehen,
daß Jedermann die Sammlung auf dem Wege deö
Buchhandels erbalten kounre. Der Erzichungsrath wußte, was
er that.

Des Hauses Fluch und des Hauses Segen. Ein
Beitrag zur Begründung der öffentlichen Wohlfahrt

und des Gluktes der Familien von I. I.
Glaser. Bern und St. Gallen. Verlag von
Hnber und Komp. (Joh. Körber). 1841.
120 S. 8.

Vorliegende Erzählung hat den Zwekk, in dem Beispiel

zweier Brüder nachzuweisen: wie der Landmann
unter Gottesfurcht und christlichem Wandel durch Fleiß,
Ordnung und verständige Wirthschaft zum häuslichen
Glükk gelange, aber unter Mißachtung Gottes unter
schlechtem Wandel durch Unfleiß, Unordnung und
unverständige Wirthschaft sein und der Seinen Ruin begründe.
Der Stoff ist somit gut gewählt und nicht nur in
sittlicher Hinsicht theils kräftig erhebend, theils kräftig
warnend, sondern auch in Absicht auf Landwirthschaft vielfach

belehrend. Die Haltung des Ganzen zeugt von dem

für Menschenwohl glühenden Gemüthe des Verf. — Die
Darstellung ist blühend, dürfte aber hie und da einfacher
sein. Der Verf. ist sicherlich noch jung und hat sich zu
hüten vor allzu vielem Moralischen chenu man kann auch

hierin des Guten zu viel thun) und vor der Ucberfülle
gemüthlicher Ansprüche; denn man möchte sonst leicht
Pietismus wittern. Wer für das Volk schreibt, muß in
der Wahl des Ausdrukks sehr vorsichtig sein, und daher
den Bildungsstand, den Charakter desselben nie ans dem

Auge verlieren. In dieser Hinsicht möchte ich den Verf.
auf einige Stellen aufmerksam machen. S. 45: „Wenn
Geister höherer Art ztir Bewunderung hinreißen, so

begegnen dem Reisenden bald wieder Individuen, welche
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ihn zu Gefühlen entgegengesetzter Art stimmen. Wenn
einerseits Kunst und Wissenschaft blühen, so liegen sie

anderseits danieder, so daß der Reisende stets zum
Forschen über Ursache und Wirkung angehalten wird." Dies
ist gegen den Volkston. — Die Strafpredigt des alten
Vaters an seinen reuigen Sohn vor des Letztern Gattin
und Kindern verletzt das Gefühl sS. 62). Ucberhaupt
herrscht dort Etwas von einem gewissen Pietistenton.
Nicht zu billigen sind auch zum Theil die Verse S. 63;
„Jesu, führ' du meine Sache, Alles taugt nichts,
was ich mache." — Wenn S. 64 ein Gedicht als Produkt

eines Landmadchens aufgeführt wird, so ist damit
die Jdealistrung des Letzteren zu weit getrieben. — Das
Gelübde der Besserung, das der Sohn S. 64 vor der

ganzen Familie ablegte, ist unnatürlich; so Etwas
thut man allenfalls unter vier Augen oder allein. Diese
Andentungen sollen jedoch Niemanden abhalten, das Büchlein

selbst zur Hand zu nehmen; sie mögen bloß als
Beweis gelten, mit welcher Theilnahme auch Ref. dasselbe
gelesen hat. Str.

Kanton Bern.

I. Unter der Aufschrist; „Uebelstände und Zustand
des Schulwesens in den Kreisen S. und W." enthält
das Schulblatt folgende Mittheilungen, die wahrscheinlich von
Schulkommissaren herrühren;

1. Die Schulkommisstonen in unserem Kreise sind fast allenthalben

zu unthätig, theils weil sie die Wichtigkeit eines geregelten
Schulwesens nicht fühlen, theils aus Menschensurcht, theils weil
sie von den Gemeinden sehr übel zusammengesetzt werden ^ kurz,
weil gar wundersclten in einer Gemeinde sich ein Mann findet,
der das Bild einer guten Schule in sich ausgenommen hat. *')

») Fast von allen Seiten her kommen Klagen über die Schläfrigkeit und
theilweise Gewissenlosigkeit der Schulkommisstonen, bemerkt hiezu der Einsender.

— Wir fügen bei: Es ist fast allgemein ein großer Fehler der neuen Schul-
gesctzgebung, daß dieselbe zu viel in die Hände der untersten Behörde legt, weil
diese in der Regel aus Leuten besteht und fast bestehen muß, die glcichgiltig,
nicht selten in Vollziehung der bestehenden Vorschriften wissentlich unredlich
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